
Die«orangeSerie»

Abnächstem Jahr gilt einneuer
Landes-Gesamtarbeitsvertrag.
«eXpresso» stellt die Neuerun-
gen in neun Artikeln vor. Die
einzelnen Themen:
1. Ferien (Nr. 32-33)
2. Arbeitszeit
3. Definition Saisonbetriebe
und die Folgen davon für die
Mitarbeitenden

4. Mindestlöhne
5. 13. Monatslohn
6. mögliche Lohnreduktionen
7. Überstundenregelung
8. bezahlte Aus- und Weiter-
bildung

9. Vaterschaftsurlaub und
Schiedsgericht

DieArtikel publizierenwir laufendauchauf
unserer Homepage. Nach Abschluss der
Serie können Sie alle Beiträge herunterla-
denunter: www.expresso.ch
Der neue L-GAVwirddenMitgliedernder
Hotel&GastroUnionbis spätestensEnde
Jahr zugestellt.

maximal vier Personen ständigbe-
schäftigt sind. Dies trifft auf den
«Sternen» zu.
Die zweite Ausnahme sind Sai-

sonbetriebe. Dort beträgt die wö-
chentlicheArbeitszeitmaximal43,5
Stunden.AlsSaisonbetriebegelten
Betriebe, die nur während be-
stimmterZeitendes Jahresgeöffnet
sind und eine odermehrere Hoch-
saisonzeiten aufweisen. Oder Be-
triebe, die zwar das ganze Jahr ge-
öffnet sind,abereineodermehrere
Hochsaisonzeiten von gesamthaft
mindestens drei und höchstens
neunMonaten aufweisen.
Selbstverständlich kann in ei-

nemArbeitsvertrageine tieferewö-
chentliche Arbeitszeit vereinbart
werden, nicht aber eine höhere.

mario.gsell@gastronews.ch
*NamenvonderRedaktiongeändert

MaxHaller* ist Koch imRestaurant
Sternen*.Erarbeitet fünfTageinder
WocheneunStunden.Dasergibt45
StundenproWoche.MaxHallerwill
nunwissen,obdieseArbeitszeit im
neuenL-GAVgleichist. «Ja,MaxHal-
lermuss 45 Stunden arbeiten», sagt
Stefan Unternährer. Er hat die Ver-
handlungen zumneuen L-GAV auf
Seiten der Arbeitnehmerorganisa-
tionen angeführt und weiss wieso.
«Im Normalfall beträgt die Arbeits-
zeit lautdemneuenL-GAV42Stun-
den», erläutert Unternährer. Doch
es gibt zweiAusnahmen.

EineAusnahme: InKleinbetrieben
darf45StundenproWoche
gearbeitetwerden.

Als Kleinbetriebe gelten nur Be-
triebe, in denen neben dem Chef
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«EinguterGastgewerbler schaut nicht auf dieUhr», ist ein oft gehörter Satz in unsererBranche.Dochdie
Arbeitszeit ist imLandes-Gesamtarbeitsvertraggeregelt und ist somit für alle verpflichtend.

Beitrag2:Normalbeträgt die
Arbeitszeit 42Stunden
Am1.Januar 2010 tritt derneueLandes-Gesamtarbeitsvertrag (L-GAV) inKraft. Er gilt für alle, die imGast-
gewerbearbeiten. «eXpresso»stellt diewichtigstenÄnderungen ineinerneuenSerie vor.Diesmalgeht
esumdieArbeitszeit. JenachBetrieb ist diesenämlichverschieden.
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Gastgewerbler feierndenneuenL-GAV.SchauenSie sichdenneuen
interaktivenFilmanaufwww.hotelgastrounion.ch.
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